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To be a “fungible” lawyer means to be considered as a representative of the common legal cultural framework of Savigny, as 
pointed out by Gianni Santucci. During the times, of course, the polarization between individuality and fungibility changes consid-
erably. To give an example, the relationship between the record offices of Justinian and the prudentes, analysed by Sabrina Di Maria, 
favours always the individual aspects of the legal works. Moreover, there are many criteria in order to understand the individual 
character of the authors: it may depend on the interests and the literary forms (Alfonso Castro Sáenz).

Furthermore, the “life” of the law has his own flow, and this is confirmed by the capacity of legal institutions to differentiate 
single aspects of life and generalise expectations, as the essay of Valerio Marotta on the origin of currency well examines.

This collection analyses the cultural variables, which interfere in the relationship between “individuality” and “fungibility”, as 
regards three different legal romanistic cultures: Italy, Spain, Germany. It shows, as Michael Reiner highlights, how these cultures 
can dialogue, influence each other and cooperate (in their own language) in order to get further food of thought: the field of action 
is wide, from the use of the actionenrechtliches Denken to the Textufen. The wide forge of reflections and perspectives proves that the 
“cage” of Digest, to recall Christian Baldus, could be reconsidered according to the peculiar characters of the authors. This means 
that history could not be deemed as a rough material: the authors, as well as their work, are products of history, regardless of any 
possible form of Isolierung. This book aims to explain that the “life” of legal institutions, as far as they perform and are understood, 
and the history of dogmas go at the same speed. 

Mariavittoria Catanzariti*

* Mariavittoria Catanzariti, PhD., Lehrstuhl für Europäisches Recht, Universität Rom III (Università di Roma Tre), Italien.

Pál Sáry

Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései
(Die kirchenpolitische Anordnungen vom Kaiser Iustinian)

Budapest: Szent István Társulat 2012, 320 S. (ISBN 978-963-277-328-5)

Das neue Buch von Pál Sáry, „Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései” (Die kirchenpolitische Anordnungen vom Kaiser 
Iustinian) ist einem Mangel abhelfendes Werk im ungarischen Romanistik, da es das erste Mal ist, dass die religion- und kirchenpo-
litischen Konstitutionen von Iustinian so systematisiert und detailliert erörtert werden.

Die Monographie passt sich gut an das früher veröffentlichte Buch des Verfassers („Pogány birodalomból keresztény biroda-
lom“1 – Aus heidnischem Reich wird christliches Reich) an. In diesem Buch wurde auf Grund der im Codex Theodosianus zusammen-
gestellten Konstitutionen der Prozess erörtert, im Laufe dessen das Christentum ab dem sog. Constantinischen Toleranzedikt zur 
Staatsreligion des Römischen Reiches geworden ist.

Als Abschluss dieses Prozesses analysiert der Verfasser in seinem neuen Buch, sich besonders auf die Werke der iustinianischen 
Kodifikation stützend, das Bestreben von Iustinian, das Christentum im ganzen Römischen Reich zu verstärken, und die christliche 
Mentalität nicht nur in den Religionsfragen, sondern auch in bestimmten Rechtsverhältnissen des Alltages zur Geltung zu bringen. 
Der Verfasser vervollständigt damit die Übersicht der sich auf die christliche Kirche beziehenden Rechtsnormen der christlichen 
Kaiserzeit durch die Analyse der entsprechenden Konstitutionen der drei größten Konstitutionensammlungen, der Codex Theodosi-
anus, der Codex Iustinianus und der Novellae von Iustinian.

Die Einführung (S. 13-26) hilft den Leser dabei, den Platz der rechtsschöpferischen Tätigkeit von Iustinian im mit Constantin 
angefangenen religion- und kirchenpolitischen Regelungssystem finden zu können, auch ohne die frühere Arbeit des Verfassers un-
bedingt zu lesen zu brauchen. In der Einführung wird nämlich ziemlich detailliert und sehr informativ der Prozess von Constantin 
bis Iustinian vorgeführt, im Laufe dessen der römisch-byzantinische Staat sich mit dem Christentum verknüpfte. Es werden sowohl 
die bedeutendsten theologischen Richtungen und Schulen, als auch die von ihnen vertretenen wichtigsten Dogmen vorgestellt, und 
man kann auch erfahren, welche Einstellungen die jeweiligen Kaiser hinsichtlich dieser Richtungen hatten. Auch die wichtigsten 
kirchenpolitischen Ereignissen, so besonders die Konzile dieser Zeit, und die dort erlassenen wichtigsten Beschlüsse werden er-
wähnt. So selbst die Einführung bildet einen unerlässlichen Teil des Buches.
1 Pál Sáry, Pogány birodalomból keresztény birodalom (Aus heidnischem Reich wird christliches Reich). Budapest: Szent István Társulat 2009.
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Ab dem ersten Kapitel (S. 27-46) werden die kirchenpolitischen Maßnahmen und dogmatischen Anordnungen des Kaisers grün-
dlich erörtert. Man kann erfahren, dass der wichtigste Zweck des Kaisers die Wiedervereinigung des Römischen Reiches war, und er 
zu diesem Zweck nicht nur die militärischen Aktionen und die Kodifikation des Rechts als Mittel anwendete, sondern diesem Ziel 
auch die Verwirklichung einer einheitlichen Religion in dem ganzen Römischen Reich gedient hätte, was Iustinian – nicht nur aus 
politischen Gründen, sondern auch aus religiöser Überzeugung – bis zu seinem Tod zu verwirklichen versucht hat. Die wichtigsten 
kirchenpolitischen Ziele Iustinians waren, die Einheit mit Rom zu verschaffen, und eine Verständigung mit den Monophysiten zu 
finden, und sie in die katholische Kirche zu integrieren. Letzteres Ziel konnte er aber nie erreichen. Der Verfasser erörtert detailliert 
sowohl die einzelnen kirchenpolitischen Maßnahmen, als auch die Gründe ihrer Erfolgslosigkeit.

Die Einführung und der erste Kapitel zwingen zwar den Leser wegen ihrer Informativität zu starker Konzentration, sie bedeuten 
jedoch eine notwendige und geeignete Vorbereitung des wesentlichen Teiles des Buches, in dem die kirchenpolitischen Konstituti-
onen von Iustinian nach Regelungsbereiche systematisiert und faszinierend erörtert werden.

Im zweiten Kapitel (S. 47-152) sind die sich auf die Organisation und Funktionen der Kirche beziehenden Anordnungen vorge-
führt. In diesem Kapitel werden die die Bischöfe, die Kleriker, die Diakonissen, und die Mönche betroffenen Konstitutionen dar-
gestellt. Man kann aber auch erfahren, welche Einstellungen Iustinian hinsichtlich des Vermögens der Kirche, und des kirchlichen 
Asyls hatte, und wie er gegebenen Falls die kirchlichen Feiertage regelte.

Der Kaiser traf bestimmte diskriminierende Anordnungen für die Heiden, die Ketzer, die Samaritaner, und die Juden, um die 
Staatsreligion zu beschützen, und die möglichst breiteste Verbreitung des christlichen Glaubens zu ermöglichen. Im dritten Kapitel 
(S. 153-176) geht es um die Verordnungen die für den einzelnen Gruppen dieser „Außenstehenden“ galten.

Iustinian nahm aber nicht nur im Kirchenrechtlichen- und Religionsfragen Rücksicht auf die christlichen Dogmen, sondern 
versuchte er auch bei der Regelung von vielen anderen Fragen des Lebens die christliche Mentalität und Wertvorstellungen zur 
Geltung zu bringen. (S. 177-258) Er hob die Bedeutung der Ehe und der Familie hervor, so war zum Beispiel für seine Einstellung 
charakteristisch, dass er mit der Abschaffung der rechtsmäßigen Scheidungsgründe die Scheidung deutlich schwieriger machte. Es 
ist selbstverständlich, dass er auch gegen die Sittendelikte auftrat.

Bei seiner Rechtsschaffung versuchte der Kaiser im Interesse der Schwächeren aufzutreten. Er hat die Rechtslage der Frauen 
verbessert, und hat mehrere Anordnungen sowohl im Interesse der ehelichen Kinder, als auch im Interesse der Kinder, die aus einem 
Konkubinat stammten erlassen. Mehrmals regelte er die Situation der Sklaven, so machte er die Befreiung der Sklaven leichter, und 
verbat er die grundlose Grausamkeit gegenüber den Sklaven, so etwa bestrafte er die Kastration der Sklaven ziemlich hart. Aber 
nicht nur die Situation der Sklaven, sondern auch die der Befreiten wurde verbessert. Im Weiteren verschafften die iustinianischen 
Verordnungen ein günstigeres Vollstreckungsverfahren für den verurteilten Schuldner.

Im fünften Kapitel (S. 259-288) werden nicht nur die vorher Erörterten zusammengefasst, sondern selbst die iustinianischen 
Maßnahmen werden durch den Verfasser bewertet, und man kann auch erfahren, dass die Vereinheitlichung der religiösen Dogmen 
im Römischen Reich nicht wegen der Nationalgefühle oder der separatistischen politischen Ziele, sondern wegen des Fundamenta-
lismus der einzelnen religiösen Richtungen, besonders der Monophysiten scheiterten.

Der Verfasser analysiert die kirchenpolitischen Anordnungen von Iustinian mit eminenter Sachlichkeit, die einzelnen Themen-
kreise logisch systematisierend. Er stützt sich bei dieser Analyse besonders auf die originellen Rechtsquellen, so am meisten auf die 
Sammlungen der iustinianischen Kodifikation. Neben den Rechtsquellen zitiert er aber auch oft aus den Schriften der Kirchenvä-
ter, und benutzt manchmal auch die Werke der Geschichtsschreiber der goldenen Zeit. Aber auch die themenbezügliche ungarische 
und ausländische Literatur wird vom Verfasser aufgearbeitet. Der Verfasser vertritt auch ziemlich oft einen eigenen Standpunkt 
hinsichtlich der verschiedenen bestrittenen Probleme.

Für den Leser, der sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte, kann sowohl der detaillierte Quellenregister (S. 289-303), 
als auch die reiche Bibliographie (305-320) von Nutzen sein.

Es kann also ohne Belangen festgestellt werden, dass der Verfasser die ungarische Romanistik mit einem bedeutenden Werk 
bereicherte, was aber nicht nur für die Romanisten, sondern auch für die sich für die Geschichte und Kirchengeschichte Interessi-
erenden eine nützliche Lektüre sein kann.

Emese Újvári*

* Dr. Emese Újvári, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Debrecen, Ungarn.




